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Kapitalanleger 
 

 1. Einschränkung des Wer-
bungskostenabzugs:        
Verfahren anhängig 

 
Bei den Finanzgerichten Münster und 
Baden-Württemberg sind Verfahren 
anhängig, in denen Steuerzahler gegen 
die Einschränkung des Werbungskos-
tenabzugs seit der Einführung der Ab-
geltungsteuer vorgehen.  
 
In geeigneten Fällen sollten Kapitalan-
leger Einspruch einlegen und sich auf 
die Verfahren berufen. Ein Anspruch auf 
Zwangsruhe besteht allerdings erst, 
wenn ein Verfahren beim Bundesfi-
nanzhof anhängig ist.  
 
Ob die Verwaltung die Einsprüche ruhen 
lässt, ist also ungewiss. Klar ist zumin-
dest, dass die Oberfinanzdirektion 
Rheinland die Finanzämter in ihrem 
Zuständigkeitsbereich angewiesen hat, 
den Anträgen auf Verfahrensruhe nicht 
zu entsprechen.  
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Hintergrund: Seit Einführung der Abgel-
tungsteuer können Werbungskosten, die 
im Zusammenhang mit Kapitalanlagen 
stehen, grundsätzlich nicht mehr geltend 
gemacht werden. Vielmehr sind die Wer-
bungskosten mit dem Sparer-
Pauschbetrag von 801 EUR (1.602 EUR 
bei Ehepaaren) pauschal abgegolten 
(FG Münster: Az. 6 K 607/11 F; FG Ba-
den-Württemberg: Az. 9 K 1637/10; 
OFD Rheinland vom 24.2.2011, Kurzinfo 
ESt 8/2011).  
 

Freiberufler und 
Gewerbetreibend 

 
2. Elektronische Bilanz: Test-

phase gestaltet sich schwieri-
ger als erwartet 

 
Die Pflicht zur Abgabe der elektronischen 
Bilanz und der elektronischen Gewinn- 
und Verlustrechnung wurde bekanntlich 
um ein Jahr verschoben und gilt erst für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2011 beginnen. Die Verschiebung 
soll genutzt werden, um das Verfahren 
zu erproben. Diese freiwillige Testphase 
gestaltet sich jedoch aufgrund von Soft-
wareproblemen schwierig.  
 
Nach einer Mitteilung des Deutschen 
Steuerberaterverbands sind von den 
Softwareherstellern nämlich nur wenige 
in der Lage, innerhalb der Testphase ein 
Tool für die Erfassung und Übermittlung 
der Daten anbieten zu können. Infolge-
dessen ist eine Verlängerung der Pilot-
phase über den 30.4.2011 hinaus denk-
bar (Deutscher Steuerberaterverband 
e.V., Mitteilung in Stbg 3/11).  
 

Gesellschafter und  
Geschäftsführer von Kapital-

gesellschaften 
 
3. Gewinnausschüttung: Rück-

zahlung ist keine negative 
Einnahme 

 

Eine freiwillig an die GmbH zurückgezahl-
te Gewinnausschüttung mindert nicht die 
Steuerlast des Gesellschafters. Einnah-
men liegen nämlich auch dann vor, wenn 
der Empfänger über den Wert nur vorü-
bergehend wirtschaftlich verfügen kann. 
Ein endgültiger Verbleib wird nach einem 
Urteil des Finanzgerichts Münster nicht 
vorausgesetzt.  
 
Im zugrunde liegenden Fall beschloss die 
Gesellschafterversammlung einer GmbH 
den an ihre Gesellschafter bereits ausge-
schütteten Gewinn aufgrund eines steu-
errechtlichen Irrtums wieder einzufor-
dern. In der Anlage KAP der Einkommen-
steuererklärung erklärte der Gesellschaf-
ter die Rückzahlung als negative Ein-
nahme. Das Finanzamt akzeptierte dies 
aber nicht und besteuerte den zunächst 
ausgeschütteten Gewinn ohne Abzug als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen.  
 
Diese Vorgehensweise bestätigte schließ-
lich auch das Finanzgericht Münster, da 
die spätere Rückzahlung den Zufluss 
nicht mehr rückwirkend infrage stellt. 
Dieser Grundsatz gilt unabhängig davon, 
aus welchen Gründen eine Gewinnaus-
schüttung beschlossen und durchgeführt 
worden ist. Selbst wenn die Gewinnaus-
schüttung auf einem Versehen des Steu-
erpflichtigen oder seines Beraters beruht, 
hat der Beteiligte zumindest vorüberge-
hend die Möglichkeit, den ausgeschütte-
ten Betrag wirtschaftlich zu verwenden.  
 
Rückzahlung wird als Einlage behan-
delt  
 
Die jüngere Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs hat den Anwendungsbereich 
der negativen Einnahmen dadurch einge-
schränkt, dass sie selbst im Fall einer 
rechtlichen oder tatsächlichen Rückzah-
lungsverpflichtung nicht mehr ohne Wei-
teres von negativen Einnahmen ausgeht. 
Bei der Rückzahlung handelt es sich 
vielmehr um eine zunächst steuerrecht-
lich unbeachtliche Einlage in das Gesell-
schaftsvermögen der GmbH, wenn die 
Rückzahlung durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlasst ist (FG Münster, Urteil 
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vom 15.9.2010, Az. 10 K 3460/09 E; 
BFH-Urteil vom 14.7.2009,  
Az. VIII R 10/07).  
 
4. Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt): 
Ein Erfolgsmodell 

 
Die zum 1.11.2008 eingeführte Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
erweist sich als Erfolgsmodell. Nach ei-
nem Forschungsprojekt der Universität 
Jena betrug die Gesamtzahl der im Han-
delsregister eingetragenen Unterneh-
mergesellschaften (haftungsbeschränkt) 
zum 28.2.2011 bereits 47.605 Gesell-
schaften - Tendenz steigend. 
 
Bei der haftungsbeschränkten Unter-
nehmergesellschaft handelt es sich nicht 
um eine eigene Rechtsform. Sie stellt 
lediglich eine Variante der GmbH dar. 
Sonderbestimmungen finden sich im Ab-
satz 5a des GmbH-Gesetzes.  
 

· Vorteil: Wesentliches Merkmal 
der Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt) ist, dass bei der 
Gründung bereits ein Stammkapi-
tal von 1 EUR ausreicht. Aller-
dings darf diese GmbH ihre Ge-
winne zunächst nicht voll aus-
schütten, sondern muss jährlich 
ein Viertel des erwirtschafteten 
Gewinns zurücklegen, bis das 
Mindeststammkapital von 
25.000 EUR der „normalen“ 
GmbH erreicht ist. Ist die Rückla-
genbildung abgeschlossen, kann 
die haftungsbeschränkte Unter-
nehmergesellschaft in eine GmbH 
ohne Zusatz umfirmieren.  

· Nachteil: Infolge der geringen 
Haftungsmasse verlangen Ban-
ken, Kunden und Lieferanten oft-
mals eine zusätzliche persönliche 
Haftung der Gesellschafter. Kapi-
talbeschaffungen fallen einer Un-
ternehmergesellschaft (haftungs-
beschränkt) in vielen Fällen 
schwer.  

 

Umsatzsteuerzahler 
 
5. Ermäßigter Steuersatz: Spei-

senabgabe am Imbissstand 
 
Der Europäische Gerichtshof hat aktuell 
entschieden, dass die Abgabe von Spei-
sen an Imbissständen zum sofortigen 
Verzehr in der Regel dem ermäßigten 
Mehrwertsteuersatz von 7 % unterliegt. 
Die Leistungen eines Partyservice beur-
teilt er hingegen anders.  
 
Die Abgrenzung zwischen der mit 7 % 
ermäßigt besteuerten Lieferung von 
Speisen und der mit 19 % regelbesteuer-
ten Restaurationsleistung gehört zu den 
Dauerbrennern im Umsatzsteuerrecht - 
und spielt in der täglichen Praxis eine 
große Rolle.  
 
Beispiel  
Ein Kunde isst bei der Restaurantkette 
McDonald´s seinen Cheeseburger im 
Restaurant. Kostet der Cheeseburger 
1 EUR, müssen rund 16 Cent 
(1 EUR/1,19 x 0,19) als Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abgeführt werden. 
Bei dem Umsatz handelt es sich nämlich 
um eine Restaurationsleistung, die mit 
19 % zu besteuern ist.  
 
Nimmt der Kunde seinen Cheeseburger 
hingegen mit, handelt es sich um eine 
Speisenlieferung, die mit 7 % zu ver-
steuern ist. McDonald´s muss folglich 
rund 7 Cent (1 EUR/1,07 x 0,07) Um-
satzsteuer abführen.  
Die Höhe der Umsatzsteuer - und somit 
auch des Nettoumsatzes - entscheidet 
sich demnach per Knopfdruck an der 
Kasse.  
 
Steuerzahlerfreundliche Recht-
sprechung  
Auf Anfrage des Bundesfinanzhofs muss-
te sich der Europäische Gerichtshof aktu-
ell mit einem umfangreichen Fragenkata-
log beschäftigen. Konkret ging es um die 
Umsatzbesteuerung des Speisenverkaufs 
an Imbissständen, in Kinofoyers und von 
Partyservice-Unternehmen.  
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Die Antworten des Europäischen Ge-
richtshofs lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:  
 

· Die Abgabe frisch zubereiteter 
Speisen oder Nahrungsmittel zum 
sofortigen Verzehr an Imbiss-
wagen oder -ständen oder in 
Kinofoyers stellt normalerweise 
eine Lieferung von Gegenständen 
(Steuersatz von 7 %) dar. Das gilt 
zumindest dann, wenn die Dienst-
leistungselemente nicht überwie-
gen. Die Bereitstellung einfacher 
Vorrichtungen, die einer be-
schränkten Zahl von Kunden den 
Verzehr an Ort und Stelle erlaubt, 
würdigt der Europäische Gerichts-
hof als eine rein untergeordnete 
Nebenleistung.  
 

· Die Leistungen eines Partyser-
vice stuft der Europäische Ge-
richtshof hingegen als grundsätz-
lich mit 19 % zu besteuernde 
Restaurationsleistung ein. Aus-
nahmen: Ein Partyservice liefert 
lediglich Standardspeisen ohne 
zusätzliches Dienstleistungsele-
ment (z.B. Bereitstellung von Ge-
schirr, Besteck und Mobiliar sowie 
deren Reinigung) oder es handelt 
sich um Fälle, in denen - bei Vor-
liegen weiterer, besonderer Um-
stände - die Lieferung der Speisen 
der dominierende Bestandteil des 
Umsatzes ist.  
 

Hinweis: 
Auch wenn Speisen oder Mahlzeiten 
durch Kochen, Braten, Backen oder auf 
sonstige Weise zum sofortigen Verzehr 
zubereitet worden sind, kann es sich 
um eine Lieferung handeln, die dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegt.  
 

 
Unternehmer sollten schnellstmöglich 
prüfen, ob sie von der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs profitie-
ren. Ist dies der Fall und stellen sie eine 
Rechnung aus, dürfen sie nur noch 7 % 
ausweisen.  

Solange nämlich 19 % in der Rechnung 
stehen, müssen auch 19 % Umsatzsteu-
er an das Finanzamt abgeführt werden.  
 
Altfälle, bei denen 19 % Umsatzsteuer 
auf dem Verkaufsbeleg ausgewiesen 
wurde, noch zu korrigieren, wird in der 
Praxis schwierig sein, da dies eine Rech-
nungsberichtigung erfordert. Wurde je-
doch erst gar keine Rechnung ausge-
stellt, kann direkt gegenüber dem Fi-
nanzamt auf 7 % berichtigt werden. Dies 
gilt zumindest solange die Umsatzsteu-
ervoranmeldung bzw. die Umsatzsteuer-
jahreserklärung noch nicht bestandskräf-
tig ist.  
 
Beachte: Bis die Rechtsprechung von 
der Finanzverwaltung in die Praxis um-
gesetzt ist, kann es zwar noch etwas 
dauern, allerdings muss dies dann rück-
wirkend erfolgen. Für die Finanzgerichte 
aber ist die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs sofort bindend, so-
dass sich betroffene Unternehmer bereits 
heute darauf berufen können (EuGH-
Urteile vom 10.3.2011: Az. C-497/09, 
Az. C-499/09, Az. C-501/09,  
Az. C-502/09).  
 
 
6. Betriebsveranstaltungen: 

Neue Regeln zum Vorsteuer-
abzug 

 
Der Bundesfinanzhof hat seine Recht-
sprechung zum Vorsteuerabzug für Auf-
wendungen im Zusammenhang mit einer 
Betriebsveranstaltung geändert. Nachfol-
gend sind wichtige Eckpunkte aufgeführt.  
 
Vorsteuerabzug bei „Aufmerksam-
keiten“ bis 110 EUR  
 
Ein Arbeitgeber wendet Mahlzeiten und 
die Beförderung im Rahmen einer Be-
triebsveranstaltung im Regelfall aus-
schließlich für den privaten Bedarf der 
Arbeitnehmer auf (nichtwirtschaftliche 
Zwecke).  
 
In diesem Fall ist der Arbeitgeber zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, wenn es sich 
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bei den Kosten um eine „Aufmerksam-
keit“ handelt. D.h., liegen Aufwendungen 
einschließlich Umsatzsteuer pro Arbeit-
nehmer und Betriebsveranstaltung nicht 
über 110 EUR, darf der Arbeitgeber die 
Vorsteuer ziehen, ohne dass eine Ent-
nahme zu versteuern ist.  
 
Kein Vorsteuerabzug bei Überschrei-
ten der 110 EUR-Grenze  
 
Übersteigen die Aufwendungen für Mahl-
zeiten und Beförderung im Rahmen eines 
Betriebsausflugs die Freigrenze von 
110 EUR, nimmt der Bundesfinanzhof 
grundsätzlich eine Veranlassung durch 
die Privatsphäre der Arbeitnehmer an.  
Nach der bisherigen Rechtsprechung 
durfte der Arbeitgeber die Vorsteuer zie-
hen, hatte aber eine Entnahme zu ver-
steuern. Nach der neuen Rechtsprechung 
darf der Arbeitgeber bei Überschreiten 
der Freigrenze die Vorsteuer nicht mehr 
ziehen; entsprechend entfällt die bisheri-
ge Entnahmebesteuerung.  
 
Hinweis: 
Maßgeblich ist, dass sich die Entnahme 
für unternehmensfremde Privatzwecke 
und der Leistungsbezug für das Unter-
nehmen gegenseitig ausschließen.  
Der nur mittelbar verfolgte Zweck, das 
Betriebsklima zu fördern, ändert hieran 
nichts (BFH-Urteil vom 9.12.2010,  
Az. V R 17/10).  
 

 
 

Arbeitgeber 
 
7. Frühstücksgestellung: Steuer-

liche Behandlung bei Aus-
wärtstätigkeiten 

 
Die Oberfinanzdirektion Rheinland hat 
zur steuerlichen Behandlung der Früh-
stücksgestellung während einer Aus-
wärtstätigkeit (z.B. im Rahmen einer 
Dienstreise) Stellung genommen und 
dabei insbesondere die umsatzsteuerli-
chen Konsequenzen dargestellt.  
 

Bei einer durch den Arbeitgeber veran-
lassten Frühstücksgestellung fällt keine 
Umsatzsteuer in Form einer unentgeltli-
chen Wertabgabe an, wenn der Arbeitge-
ber die Frühstückskosten in voller Höhe 
trägt. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt 
man, wenn der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer die verauslagten Aufwendungen 
in voller Höhe oder unter Einbehalt des 
für ein Frühstück maßgeblichen amtli-
chen Sachbezugswerts (2011: 1,57 EUR) 
erstattet.  
 
Kürzt der Arbeitgeber die Reisekosten-
vergütung jedoch um einen höheren als 
den amtlichen Sachbezugswert, ist bei 
der Frühstücksgestellung von einer ge-
gen Entgelt ausgeführten sonstigen Leis-
tung des Arbeitgebers an den Arbeit-
nehmer auszugehen.  
 
Beispiel  
Der Arbeitgeber bucht und zahlt für sei-
nen Arbeitnehmer anlässlich einer beruf-
lich veranlassten Auswärtstätigkeit eine 
Übernachtung mit Frühstück. Die an den 
Arbeitgeber adressierte Hotelrechnung 
lautet über 100 EUR brutto - davon wer-
den 80 EUR als Gegenleistung für die 
Übernachtung und 20 EUR für ein soge-
nanntes „Business-Package“ fakturiert. 
Reisebeginn ist am Vortag um 18 Uhr, 
Reiseende am nächsten Tag um 13 Uhr.  
Der Arbeitgeber leistet einen steuerfreien 
Verpflegungszuschuss von 6 EUR, von 
dem er den für ein Frühstück maßgeben-
den amtlichen Sachbezugswert von 
1,57 EUR einbehält. Demzufolge werden 
dem Arbeitnehmer 4,43 EUR Verpfle-
gungszuschuss ausgezahlt.  
 
Lösung  
1. Für die Hotelrechnung besteht für den 
Arbeitgeber der volle Betriebsausgaben- 
und Vorsteuerabzug.  
2. Die Zurechnung eines geldwerten Vor-
teils zum Arbeitslohn entfällt, da der Ar-
beitnehmer zum Frühstück eine Zuzah-
lung mindestens in Höhe des Sachbe-
zugswerts geleistet hat.  
3. Für die Frühstücksgestellung erfolgt 
keine Umsatzbesteuerung.  
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Abwandlung  
Der Arbeitgeber behält für die Früh-
stücksgestellung einen Betrag von 
4,80 EUR ein und zahlt dem Arbeitneh-
mer 1,20 EUR als Reisekosten aus.  
 

Lösung  
1. Die Lösungen zu 1. und 2. des Aus-
gangssachverhalts gelten analog.  
2. Die Frühstücksgestellung erfolgt als 
entgeltliche sonstige Leistung des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer. Die Be-
messungsgrundlage ermittelt sich aus 
der vom Arbeitnehmer einbehaltenen 
Gegenleistung von 4,80 EUR. Da der Re-
gelsteuersatz zur Anwendung kommt 
(sogenannte Restaurationsleistung), be-
trägt die Bemessungsgrundlage 
4,03 EUR (4,80 EUR/1,19).  
Demzufolge muss der Unternehmer 
0,77 EUR (4,03 EUR x 0,19) an Umsatz-
steuer abführen (OFD Rheinland vom 
17.2.2011, Kurzinfo USt 4/2011).  
 
8. Unfallversicherung: Unwider-

rufliche Freistellung von der 
Arbeitsleistung 

 

Verzichtet ein Arbeitgeber, z.B. im Rah-
men eines Aufhebungsvertrages, endgül-
tig und unwiderruflich bis zum Ende des 
Arbeitsverhältnisses, auf die geschuldete 
Arbeitsleistung, liegt kein beitragspflicht-
iges Beschäftigungsverhältnis im Sinne 
der Unfallversicherung (mehr) vor. Das 
ergibt sich aus dem Besprechungsergeb-
nis der Spitzenverbände in der Sozialver-
sicherung.  
 

Für die Zeiten der unwiderruflichen Frei-
stellung von der Arbeitsleistung bis zum 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
sind vom Arbeitgeber in den Entgeltmel-
dungen keine Daten zur Unfallversiche-
rung zu melden. Bei Entgeltmeldungen 
bis zum 31.5.2011 sind insoweit im Da-
tenbaustein Unfallversicherung (DBUV) 
ein unfallversicherungspflichtiges Ar-
beitsentgelt in Höhe von 0 EUR und kei-
ne Arbeitsstunden anzugeben. Bei Ent-
geltmeldungen ab dem 1.6.2011 ist im 
DBUV der UV-Grund „B03“ (Versiche-
rungsfreiheit in der UV gemäß SGB VII) 
vorzugeben.  

Hintergrund: Für die gesetzliche Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung gilt, dass ein versiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
auch dann fortbesteht, wenn die Arbeits-
vertragsparteien im gegenseitigen Ein-
vernehmen unwiderruflich auf die ver-
tragliche Arbeitsleistung verzichten. Da-
von abweichend wird die gesetzliche Un-
fallversicherung bewertet. Denn diese ist 
vom Charakter her eine Haftpflichtversi-
cherung. Da bei einer endgültigen unwi-
derruflichen Freistellung von der Arbeits-
leistung die Dispositionsbefugnis des 
Unternehmers endgültig entfallen ist, 
liegt insoweit kein zu versicherndes Risi-
ko mehr vor (Besprechungsergebnis der 
Spitzenverbände in der Sozialversiche-
rung vom 2./3.11.2010).  
 
9. Verzugszinsen 

 
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist 
seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird 
jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres 
neu bestimmt. Er ist an die Stelle des 
Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-
Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.  
 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 
1.1.2011 bis zum 30.6.2011 beträgt 
0,12 Prozent. Damit ergeben sich fol-
gende Verzugszinsen:  

· für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 
BGB): 5,12 Prozent  

· für einen grundpfandrechtlich 
gesicherten Verbraucherdar-
lehensvertrag (§ 497 Abs. 1 
BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent  

· für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 
BGB): 8,12 Prozent  
 
 
 
 

Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand er-
stellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
 

 


